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Vorbericht 

Teil A – Allgemeine Erläuterungen 
Allgemeine Entwicklung  
Im zweiten Quartal 2021 zeichnet sich eine Erholung der wirtschaftlichen Aktivität ab, 
während es im ersten Quartal 2021 im Zuge der dritten Pandemiewelle zu einem Rück-
gang des Bruttoinlandsprodukts um 1,8 % gekommen war. Angesichts des Impffort-
schritts und der damit einhergehenden rückläufigen Infektionszahlen dürfte die Konjunk-
tur im weiteren Jahresverlauf verstärkt Fahrt aufnehmen. 
Die Produktion in der Industrie erlitt im April einen leichten Dämpfer. Vor allem im Bau-
gewerbe gab es ein deutliches Minus. Grund ist eine Knappheit an Vorleistungsgütern. 
Die Auftragseingänge sind gegenüber dem Vormonat zwar leichtgefallen, liegen aber 
weiter auf hohem Niveau. Ausschlaggebend für die jüngste Seitwärtsbewegung waren 
gegenläufige Entwicklungen einer schwachen Inlandsnachfrage sowie einer starken 
Auslandsnachfrage. Die Stimmung in den Unternehmen entwickelte sich weiter positiv. 
Im Einzelhandel haben sich die Umsätze im April wieder verringert, aber der Ausblick für 
die kommenden Monate ist in Anbetracht des günstigeren Pandemieverlaufs spürbar 
optimistischer. Die Inflationsrate erreichte im Mai aufgrund von Sonderfaktoren (Roh-
stoffpreise, CO2-Bepreisung) einen neuen Höchstwert. In der zweiten Jahreshälfte ist 
aufgrund eines Basiseffektes wegen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze 
ein Jahr zuvor sogar mit Raten, um die 3 % zu rechnen. Nach Auslaufen der Sonderef-
fekte sollte sich die Inflationsrate aber zu Beginn des Jahres 2022 wieder deutlich ver-
ringern. 
Vom Arbeitsmarkt kommen nach wie vor positive Signale. Die Arbeitslosigkeit ging im 
Mai saisonbereinigt leicht zurück und die Erwerbstätigkeit nahm im April saisonbereinigt 
erneut zu. Die Kurzarbeit hat sich im März spürbar verringert und die Anzeigen für Kurz-
arbeit deuten auf ein weiteres Absinken hin. 
Der Anstieg der eröffneten Regelinsolvenzverfahren vom Februar und März setzte sich 
nicht weiter fort. Im April kam es zu einem deutlichen Rückgang. Insgesamt ist für das 
Jahr 2021 jedoch mit einem signifikanten Anstieg der Unternehmensinsolvenzen zu 
rechnen. 
Die Zeichen für eine wirtschaftliche Erholung mehren sich: In der Industrie hat sich das 
Geschäftsklima in den letzten Monaten stetig verbessert und auch bei den Dienstleis-
tungen war zuletzt wieder spürbar mehr Optimismus zu verzeichnen. Die deutsche Wirt-
schaft überwindet allmählich die dritte Pandemiewelle und es herrscht Aufbruchstim-
mung. Die robuste Industriekonjunktur wird allerdings in einzelnen Branchen gebremst. 
So erhielt die Produktion im Produzierenden Gewerbe zu Beginn des zweiten Quartals 
einen Dämpfer, weil in einzelnen Bereichen Knappheiten an Vorprodukten bestehen. Es 
mangelt vor allem weiterhin an Halbleitern in der Automobilindustrie sowie an Bauholz 
und anderen Materialien im Baugewerbe. Die Gründe für die zuletzt wieder rückläufige 



 
 

 
 

Produktion liegen somit nicht in einer unzureichenden Nachfrage. Ganz im Gegenteil 
haben sich die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe auf hohem Niveau stabili-
siert und liegen nun schon seit sieben Monaten in Folge über ihrem Stand vom Februar 
2020, dem Monat vor Ausbruch der Pandemie. Die Stimmung unter den deutschen Ex-
porteuren ist weiterhin sehr gut, auch wenn die Unternehmen der Automobilindustrie in 
den kommenden Monaten mit Problemen rechnen. Die deutschen Warenausfuhren leg-
ten zwölf Monate in Folge zu und übertrafen ihr Vorkrisenniveau (durchschnittlicher Wert 
im vierten Quartal 2019) schon zum zweiten Mal hintereinander. Die weiteren Aussich-
ten für die deutschen Exportunternehmen sind angesichts günstiger weltwirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen gut. Die globale Industrieproduktion zeigt seit Mai 2020 einen 
Aufwärtstrend und der Welthandel erreichte einen neuen Höchststand oberhalb des 
Vorkrisenniveaus.  
Der deutsche Arbeitsmarkt sendet nach wie vor positive Signale. In den kommenden 
Monaten könnte sich der Erholungskurs angesichts der Verbesserungen beim Infekti-
onsgeschehen sogar noch verstärken. Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie ist 
der Arbeitsmarkt allerdings immer noch stark von der Krise geprägt. Die Arbeitslosigkeit 
und die Unterbeschäftigung nahmen im Mai saisonbereinigt um 15.000 bzw. 20.000 
Personen ab. Nach den Ursprungszahlen sank die Arbeitslosigkeit spürbar um 84.000 
auf 2,69 Millionen Personen. Der Vorjahresabstand fiel erstmals seit September 2019 
wieder negativ aus (-126.000 Personen), was auch auf Basiseffekte im Vorjahr zurück-
zuführen ist. Die Erwerbstätigkeit nahm im April saisonbereinigt erneut leicht um 10.000 
Personen zu, die Nachfrage nach Arbeitskräften hat sich im Mai weiter belebt. Die sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung stieg im März saisonbereinigt um 38.000 Per-
sonen an. In Kurzarbeit waren im März laut Hochrechnung spürbar weniger Personen 
(2,6 Millionen). Die Anzeigen für Kurzarbeit (rund 96.000 vom 01. bis 26. Mai nach 
154.000 im April) deuten auf ein weiteres Zurückfahren der Kurzarbeit hin. Die umfrage-
basierten Frühindikatoren von IAB (Institut für Arbeitsmarkt) und ifo (Institut für Wirt-
schaftsforschung)  entwickelten sich im Mai erneut sehr positiv und erreichten ihre 
höchsten Werte seit Juni 2019 bzw. März 2018. In der Industrie hat die Einstellungsbe-
reitschaft seit Mai 2020 kontinuierlich zugenommen und im Dienstleistungsbereich einen 
Sprung nach oben vollzogen. Der Handel zeigt sich vorsichtig optimistisch, im Bau ist 
eine schwache Einstellungsbereitschaft zu verzeichnen.  1 
In Lübeck und Ostholstein waren im Juni 14.385 Frauen und Männer arbeitslos gemel-
det, 109 (0,8 %) mehr als im Vormonat und 1.453 (9,2 %) weniger als im Vorjahr. Die 
Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen stieg um 0,1 % zum Vormo-
nat an und ging um 0,6 % zum Vorjahr auf 6,5 % zurück. Im Rechtskreis SGB III (Be-
treuung durch die Agentur für Arbeit) lag die Zahl der Arbeitslosen bei 4.770, das sind 
178 (3,9 %) mehr als im Vormonat und 1.095 (18,7 %) weniger als im Vorjahr. Die antei-
lige SGB III-Arbeitslosenquote betrug 2,2 %. 
Im Kreis Ostholstein waren im Juli 2021 4.943 Arbeitslose gemeldet, 44 (0,9 %) mehr 
als im Vormonat und 802 (14 %) weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 
0,1 % zum Vormonat auf 4,7 % an (Vorjahr 5,4 %). 
                                                
1 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Pressemitteilung vom 14.06.2021, die wirtschaftliche 
Lage in Deutschland im Juni 2021 



 
 

 
 

2.002 Arbeitslose wurden bei den Arbeitsagenturen in Ostholstein im Rechtskreis des 
SGB III betreut, 66 (3,4 %) mehr als im Juni 2021 und 510 (20,3 %) weniger als vor ei-
nem Jahr. 
Beim Jobcenter Ostholstein (Rechtskreis SGB II) waren im Juli 2021 2.941 Arbeitslose 
gemeldet, das waren 22 (0,7 %) weniger als im Vormonat und 292 (9 %) weniger als 
beim Lockdown vor einem Jahr. 
Nur wenige Betriebe mussten im Juli 2021 Kurzarbeit anzeigen. Konkret lagen im Juli 
2021 11 neue Anzeigen für 115 Beschäftigte vor. Die meisten Anzeigen gab es mit 
1.991 Anzeigen für 16.234 Personen im April 2020. Wie umfangreich die angezeigte 
Kurzarbeit tatsächlich genutzt wird, zeigt sich erst in den Arbeitszeitabrechnungen, für 
die Betriebe drei Monate Zeit haben. Mittlerweile liegen die Kreisdaten zur Inanspruch-
nahme für den Monat Februar 2021 vor. 1.422 Betriebe haben für 9.721 Beschäftigte 
tatsächlich Kurzarbeitergeld erhalten. Der Anteil dieser Kurzarbeitenden an der Anzahl 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ergibt eine Kurzarbeiterquote von 16 %. 
Beim Höchststand im April 2020 lag die Quote bei 21,7 %. 
Im Kreis Ostholstein wurden 1.404 Ausbildungsstellen zur Besetzung angeboten, 163 
weniger als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig haben 822 Bewerbende die Berufsbera-
tung bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz eingeschaltet, 104 weniger als im Vor-
jahr. Im Juli 2021 waren 215 Jugendliche noch auf der Suche und 635 Stellen nicht be-
setzt. Damit kommen derzeit 3,0 Stellen auf einen Bewerbenden (Vorjahr 2,5). 
Gute Chancen gibt es zwischen Lübeck und Fehmarn zum Beispiel noch in Fertigungs-
berufen wie Elektroniker oder Mechatroniker, in Ernährungsberufen wie Bäcker, Flei-
scher oder Koch, im Hotel- und Gastgewerbe wie Hotelfachmann, Restaurantfachmann, 
Fachmann für Systemgastronomie oder Fachkraft im Gastgewerbe, in Dienstleistungs-
berufen wie Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel, Groß- und Außenhandel oder Versi-
cherungen, in Bauberufen wie Maurer, Tiefbaufacharbeiter, Straßenbauer oder Anla-
genmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie in Gesundheitsberufen wie 
Altenpflegehelfer oder Pflegefachmann.2 
 
Maßnahmen 2022  
Aufgrund der weiterhin niedrigen Zinsen für Baugeld sowie des hohen Auftragsbestan-
des im Baugewerbe hat im Kreis Ostholstein trotz Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 
2020 die hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen nicht nachgelassen, sodass zuneh-
mend kreisweit Flächenengpässe bestehen. Nach dem Verkauf der letzten freien Flä-
chen in Eutin und Ahrensbök im Jahr 2021 stehen kreisweit nur noch einzelne freie 
Restflächen zur Verfügung. Abhilfe soll die 2022 beginnende Erschließung des inter-
kommunalen Gewerbegebietes „Unternehmenspark im HanseBelt“ schaffen. Durch den 
für 2021 geplanten Abverkauf von rund 60 % der Fläche an einen Investor wird die Ab-
hilfe nur von kurzer Dauer sein. Bereits heute zeichnet sich eine mehrfache Überzeich-
nung der restlichen Flächen ab. Entlastung soll die beschleunigte Realisierung der bei-
den neuen Gewerbestandorte Schashagen-Beusloe und Neustadt-Sierksdorf schaffen. 
                                                
2 Arbeitsagentur Lübeck, Presseinfo Nr. 59 vom 29.07.2021 



 
 

 
 

Hier ist für 2022 der Grunderwerb vorgesehen. 
Es ist erklärtes Ziel der Klimaschutzpolitik, den Anteil erneuerbarer Energien am Ge-
samtenergieverbrauch deutlich zu erhöhen und Schadstoffemissionen zu verringern. Die 
Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH EGOH verfolgt die Energiewende als Quer-
schnittsaufgabe, die in viele Bereiche, wie zum Beispiel bei der Planung neuer Gewer-
begebiete, der einzelbetrieblichen Beratung oder den Veranstaltungen hineinspielt. Als 
eigener Beitrag ist für das Jahr 2022 im Gewerbezentrum Eutin die Installation einer PV-
Anlage vorgesehen. Darüber hinaus erhalten beide Zentren jeweils eine Ladesäule für 
Elektrofahrzeuge. 
Nach der im Sommer 2021 erfolgten und hoffentlich erfolgreichen Bewerbung als HyEx-
pert will die EGOH im Jahr 2022 gemeinsam mit ihren Partnern im HanseBelt das The-
ma Wasserstoff weiter voranbringen. Über digitale Formate und Präsenzveranstaltungen 
wird die EGOH über die aktuelle Entwicklung berichten und gemeinsam mit ihren Part-
nern vorhandene und neue Projektideen weiterentwickeln, die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen schaffen und beim Aufbau der Finanzierung unterstützen. 
Um diese und weitere Ideen mit dem Klimaschutzkonzept des Kreises abzustimmen, ist 
die EGOH Mitglied in der Klimaschutz-AG und steht in regem Austausch mit dem Kreis 
Ostholstein.  
Das Ergebnis des Wirtschaftsplans 2022 der EGOH wird von folgenden Maßnahmen 
beeinflusst:  
• Fertigstellung des Gewerbegebietes „Unternehmenspark im HanseBelt“  
• Grunderwerb für die neuen Gewerbegebiete in Neustadt-Sierksdorf und Schashagen-

Beusloe 
• Vertiefende Planungen für den 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Eutin-Süsel 
• Vorplanungen für neue Gewerbegebiete in Grube 2. Bauabschnitt, Grömitz Nord, 

Ahrensbök-Bökenbarg und Bad Schwartau-Stockelsdorf 
• Instandsetzung/ Unterhaltungsmaßnahmen in den Gewerbezentren Eutin und Olden-

burg i.H. 
• Installation einer PV-Anlage im Gewerbezentrum Eutin und Bau von E-Ladesäulen 

am Gewerbezentrum Eutin und Gewerbezentrum Oldenburg i.H.  
• Beteiligung/ Durchführung der Projekte „Praktikum HanseBelt“ und „Regionalmarke-

ting HanseBelt“  
• Angleichen der IT-Infrastruktur und der Buchhaltung an heutige Anforderungen   
Annahmen zum Wirtschaftsplan  
Als Basis des vorliegenden Wirtschaftsplans dienen die Werte des geprüften Jahres-
abschlusses 2020. Die für das Wirtschaftsjahr 2022 geplanten Investitionen (Gewerbe-
gebiet „Unternehmenspark im HanseBelt“, Gewerbezentren Eutin und Oldenburg i.H.) 
sind in die Wirtschaftsplanung eingeflossen.  
Im kommenden Jahr wird sich der Verwaltungsaufwand (Erfolgsplan „Geschäftsführung 



 
 

 
 

/ Innerer Bereich“ vor der Verrechnung interne Leistungsbeziehung) durch die Zuord-
nung der Auszubildenden, dem Trainee und die „neu“ einzustellende Buchhaltungskraft, 
Tariferhöhungen sowie inflationsbedingt steigende Sachaufwände erhöhen. Der über-
wiegende Teil der Kosten wird über interne Verrechnungen den jeweiligen Geschäftsbe-
reichen anteilig zugeordnet.  
Die Ermittlung der Zahlen erfolgte nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht. Da-
her wurden bei den Erlösen aus der Vermietung sowie aus dem Verkauf von Gewerbe-
flächen konservative Annahmen vorgenommen.  
 
Investitionen  
Neben den Abschreibungen und der entsprechenden Auflösung von Sonderposten für 
die Gewerbezentren sind im Vermögensplan vor allem die Investitionskosten von 
2.774.690,- € für die Baurealisierung des neuen Gewerbegebietes „Unternehmenspark 
im HanseBelt“ zu erwähnen. Beiträge waren bereits in die Wirtschaftspläne 2019, 2020 
und 2021 eingestellt. Durch die notwendigen Maßnahmen zur Umsiedlung der Kamm-
molche hat sich die Baurealisierung weiter verschoben.  
Als weitere umfängliche Investitionsmaßnahmen sind Grunderwerbsausgaben für die 
Gewerbegebiete Neustadt-Sierksdorf und Schashagen-Beusloe berücksichtigt (ca. 
4.500.000,- €). 
Im Jahr 2022 sind 330.000,- € Vorplanungskosten ergebnisneutral für Erweiterungen in 
den Gewerbegebieten Eutin-Süsel 2.Bauabschnitt, Grube 2.Bauabschnitt, Grömitz-Nord 
und Bad Schwartau-Stockelsdorf und Ahrensbök-Bökenbarg eingestellt.  
Im Jahre 2022 ist die Installation einer Photovoltaikanlage (Investitionsvolumen ca. 
130.000,- €) für das Gewerbezentrum Eutin II geplant. Für geplante 46.000,- € sollen an 
beiden Zentrumsstandorten je eine E-Ladestation errichtet werden. 
Für das Gewerbezentrum Oldenburg i.H. sind 90.000,- € für die Instandsetzung von 
zwei Hallenfußböden zur Erreichung einer ausreichenden Belastbarkeit eingeplant.  
Für notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der EDV- und Büro-
ausstattung sind 20.000,- € vorgesehen. Die Umstellung auf ein neues Buchhaltungs-
programm wird die Unterstützung von externen Fachleuten notwendig machen. Dafür 
wurden 25.000,- € eingestellt. Für kleinere Anschaffungen in den beiden Gewerbezen-
tren wurden jeweils 20.000,- € veranschlagt.  
 
Umsatzerlöse  
Mangels verkaufsfähiger Flächen sind Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflä-
chen im Jahr 2022 nicht geplant. Sonstige betriebliche Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen und der Beteiligung der Engler-Gruppe an den Erschließungskosten für 
das Gewerbegebiet Oldenburg-Gremersdorf / „Unternehmenspark im HanseBelt“ (rund 
3.500.000,- €) stehen entsprechende Aufwendungen entgegen und sind somit erfolgs-
neutral. 



 
 

 
 

Die Umsatzerlöse (UE) aus Vermietung und Verpachtung der Einrichtungen der Gewer-
bezentren sind für 2022 mit rund 550.000,- €  (VJ-Plan 384.000,- €) veranschlagt.  
Für das Jahr 2022 sind den Mieteinnahmen die Mieten aus dem Rückkauf des „Ablora“ - 
Gebäudeteils von der Firma Konzept Energietechnik hinzuzurechnen. 

 

Dargestellt sind die bei der EGOH verbleibenden Erlöse  



 
 

 
 

Die Bestandsveränderungen betreffen nur die durch den Umsatz bedingten Bestandsminderungen  

 
Sonstige betriebliche Erträge (sbE.)  
Neben den Umsatzerlösen durch den Verkauf von Gewerbeflächen und der Vermietung 
und Verpachtung der Einrichtungen der Gewerbezentren spielen die sonstigen betriebli-
chen Erträge bei der EGOH eine große Bedeutung bei der Refinanzierung einzelner 
Projekte oder Aufgaben.  
Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich zusammen aus Projektzuschüssen, der 
Auflösung von Sonderposten (i.d.R. Auflösung bereits erhaltener Zuschüsse) und Rück-
stellungen. Durch die Auflösung der Wohnungseigentümergemeinschaft im Gewerbe-
zentrum Eutin im Jahr 2021 entfallen die bisherigen Verrechnungen.  
Für das Jahr 2022 werden sonstige betriebliche Erträge in einer Größenordnung von 
3.186.000 € erwartet. Der Betrag beinhaltet 2.945.000 €, die als Anteil der Engler-
Gruppe an den Erschließungskosten für das Gewerbegebiet Oldenburg-Gremersdorf / 
„Unternehmenspark im HanseBelt“ erwartet werden, denen dann Aufwendungen in glei-
cher Höhe entgegenstehen.  
Insbesondere ist die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 62.000,- € (davon allein 
25.000,- € für Steuerberatung), 37.000,- € Managementpauschale sowie 93.000,- € für 
die Auflösung von Sonderposten der Gewerbezentren. Ebenso sind 36.000,- € Zu-
schuss für das Projekt „Praktikum HanseBelt“ und 38.000,- € Zuschuss des Jobcenters 
zu den Personalkosten eines Hausmeisters eingeplant.  
  



 
 

 
 

Gesamtleistung (Umsätze, Zuschüsse und sonstige Erträge) nach Geschäftsbe-
reichen:  

 
 
Aufwendungen  
Die Aufwendungen setzen sich aus den Bewirtschaftungskosten für die Gewerbegebiete 
und -zentren, dem Personalaufwand, den Abschreibungen, den sonstigen betrieblichen 
Kosten sowie Zinsen und ähnlichen Aufwendungen zusammen.  

 
 
 
  

IST 2020
€

PLAN 2021
€

PLAN 2022
€

Geschäftsführung / Innerer Bereich 51.029 25.000 63.024

Geschäftsbereich Tourismus /
Unternehmenskommunikation

57.831 12.600 16.000

Geschäftsbereich Gewerbegebiete / 
Gewerbezentren

1.368.791 6.396.077 6.719.273

Geschäftsbereich Unternehmensserice 350 71.284 32.000

Fehmarnbelt Days 68.016 350.685 0

∑ 1.546.017 6.855.646 6.830.297

IST 2020
€

PLAN 2021
€

PLAN 2022
€

Bewirtschaftungskosten 467.782 595.147 402.215

Sonstige bezogene Leistungen 
(inkl. Bestandserhöhungen)

703.664 6.035.494 6.099.910

Personalaufwand 925.719 1.018.302 1.049.126

Abschreibungen 137.483 160.607 172.219

Sonstige betriebliche Aufwendungen 377.808 529.256 472.557

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.083 2.000 11.800

Steuern 14.645 14.200 15.300

∑ 2.629.185 8.355.005 8.223.127



 
 

 
 

Personelle Entwicklung und Ausstattung  
Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurde der Arbeitgeberanteil zur Sozialversiche-
rung mit dem Durchschnittswert in Höhe von ca. 20 % kalkuliert.  
Der Stellenplan steigt im Berichtsjahr von 17,21 (Plan 2021) auf 18,95 an.  
Die bisherige Buchhaltung wurde im Rahmen eines Dienstleitungsvertrages durch den 
BgA des Kreises Ostholstein erledigt. Hierfür hat die BgA der EGOH einen Mitarbeiter 
zur Verfügung gestellt. Dieser Mitarbeiter geht im August 2022 in den Ruhestand. Die 
EGOH wird diesen Aufgabenbereich zukünftig mit eigenen Ressourcen (0,50 Stelle) er-
ledigen. 
Die Erhöhung der Stellen von geplanten 17,21 Stellen im Jahre 2021 auf 18,95 Stellen 
im Jahre 2022 resultiert des Weiteren aus der neuen Stelle eines Trainees (1,00 Stelle). 
Diese Stelle ist in der vom Aufsichtsrat beschlossenen Unternehmensstrategie vorgese-
hen, und dies als eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel zu begegnen und rechtzeiti-
ge Nachfolgeregelungen zu treffen.  
Die enorme dynamische Entwicklung im Geschäftsbereich Gewerbegebiete, erhöhte 
Nachfrage nach Gewerbegrundstücken, Flächenmangel, Erschließung neuer Gewerbe-
gebiete, erhöhte planungs- und verwaltungsrechtliche Anforderungen sind mit den vor-
handenen personellen Ressourcen in der gebotenen bisherigen Qualität nicht zu ge-
währleisten. Hier wird eine entsprechende personelle Verstärkung angestrebt (0,50 Stel-
le). 
Die bisherige Stelle II. 11 (Hauswart) wird nach Eintritt des jetzigen Stelleninhabers in 
den Ruhestand (August 2022) nicht neu besetzt, die Aufgaben übernimmt die Stelle II. 
12, die bisher zu 100 % und ab Mai 2022 zu 90 % durch das Jobcenter gefördert wird. 
Der Geschäftsführer wird der EGOH ebenfalls von der BgA gestellt. Er ist in Vollzeit tätig. 
Darüber hinaus sind im 2022er Stellenplan 12 Mitarbeitende in Vollzeit und 15 Mitarbei-
terende in Teilzeit geplant. Darunter befinden sich 3 Aushilfskräfte und eine 0,5 zum Teil 
projektfinanzierte Stelle.  
Freiwerdende Stellen werden immer auf die Notwendigkeit der Wiederbesetzung hin 
überprüft. Die Mitarbeitenden nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungsveranstal-
tungen sowie berufsbezogenen Seminaren teil.  
Die Gesellschaft wendet das öffentliche Tarifrecht (TVöD) analog an. Der aktuell ange-
wandte Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD / VKA) hat eine Laufzeit bis zum 
31. Dezember 2022.  
 
Abschreibungen  
Die Abschreibung des beweglichen und unbeweglichen Sachvermögens erhöht sich für 
das Gewerbezentrum Eutin von 47.296,- € durch den Rückkauf eines Gebäudeteiles 
(14.712,- €), den anschaffungsnahen Aufwand der Dachinstandsetzung (6.818,- €) und 
die Installation von Photovoltaikanlage und E-Ladesäulen (8.800,- €) auf 77.626,- €. Die 
Gesamtabschreibung erhöht sich auf 172.219,- € (IST 2020: 137.483,- €). 



 
 

 
 

Sonstige betriebliche Aufwendungen  
Die größten Einzelpositionen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die 
Kosten für den BgA des Kreises Ostholstein (166.200,- €) und der Aufwand für Werbung, 
Anzeigen und Werbeartikel (rund 33.000,- €), die in den Erläuterungen zu den Ge-
schäftsbereichen Gewerbegebiete / Gewerbezentren und Tourismus / Unternehmens-
kommunikation dargestellt werden sowie die Kosten für den Wirtschaftsprüfer und Steu-
erberater (25.000,- €). Kosten für Versicherungen (24.000,- €), EDV (inkl. Internet 
20.000,- €) und Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen (10.000,- €) 
wurden berücksichtigt.  
Ein unbestimmter Titel in Höhe von 75.000,- € für ungeplante Ausgaben ist im Bereich 
Geschäftsführung eingestellt.  
Weitere sonstige Aufwendungen im Tourismus sind u. a. für die Daueraufgabe „Radtou-
ristische Infrastruktur“ (16.000,- € ./. 16.000,- € Refinanzierung durch die Kommunen) 
eingeplant.  
Für die Verwaltung der Gewerbegebiete wurden pauschal 10.000,- € für unvorhergese-
hene Ausgaben eingestellt.  
Im Rahmen der Angleichung der IT-Infrastruktur an heutige Anforderungen wurden ne-
ben den Kosten für laufende Aufwendungen Lizenzgebühren für DATEV (5.000,- €), 
Office 365 (2.100,- €), einem Cloud-Server (2.850,- €) und einem CRM-System (Custo-
mer Relationship Management bzw. Kundenbeziehungsmanagement)  (4.800,- €) be-
rücksichtigt.  
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
Es wurden Zinsen für ein Gewerbegebietsdarlehen in Höhe von 2.000,- € und ein Darle-
hen zur Finanzierung des Rückkaufs aus der Wohnungseigentümergemeinschaft 
(9.300,- €) berücksichtigt.  
  



 
 

 
 

 
Ergebnisanalyse zum Erfolgsplan 2022 (in €)  

 
 
Risikobericht  
Der Bericht enthält prognostizierte Aussagen in Bezug auf die volkswirtschaftliche Ent-
wicklung, den Geschäftsverlauf sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
EGOH. Die Aussagen beruhen auf Erwartungen und Annahmen, die auf den zum Erstel-
lungszeitpunkt vorliegenden Informationen beruhen. Sie beinhalten neben Chancen 
auch Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb des Einflussbereichs der Gesellschaft 
liegen. Dazu gehören insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die kon-
junkturelle Entwicklung und die Lage an den Finanzmärkten. Für die Nachfrage nach 
Gewerbeflächen und -einheiten spielt sowohl die Zinsentwicklung als auch die allgemei-
ne wirtschaftliche Lage eine wichtige Rolle. Somit können die in der Zukunft tatsächlich 
eintretenden Ereignisse von den Aussagen, Erwartungen und Annahmen abweichen.  
Tendenziell würde ein verschlechtertes wirtschaftliches Umfeld zu einem Rückgang der 
Auslastung in den Gewerbezentren sowie bei den Verkäufen von Gewerbeflächen füh-
ren.  
 
Alle der Geschäftsführung bekannten Risiken aus den Geschäftsjahren bis 2020/21 sind 

ERLÖSE / 
ERTRÄGE

AUFWAND
vor Umlage

(nach Umlage)

SALDO

652.155
(126.725)

249.995
(337.587)

7.008.398
(7.360.187)

312.579
(398.628)

0
(0)

Verlustausgleich 1.392.830

Fehmarnbelt Days 0 0

∑ 6.830.297 8.223.127 -1.392.830

6.719.273 -640.914Geschäftsbereich Gewerbegebiete / 
Gewerbezentren

32.000 -366.628Geschäftsbereich Unternehmensserice

63.024Geschäftsführung / Innerer Bereich -63.701

Geschäftsbereich Tourismus /
Unternehmenskommunikation

16.000 -321.587



 
 

 
 

nach derzeitigem Erkenntnisstand durch entsprechende Rückstellungen ausreichend 
abgedeckt.  
Im Übrigen lässt sich der Einfluss der zukünftigen Risiken auf die wirtschaftliche Lage 
der EGOH nicht hinreichend quantifizieren. Bestandsgefährdende Risiken sind nach 
derzeitigen Erkenntnissen aber nicht gegeben.  
 
a) Unternehmensbezogene Risiken  
Die Geschäftsführung erwartet für das Geschäftsjahr 2022 weiterhin einen soliden Ge-
schäftsverlauf sowie eine stabile Vermögens- und Finanzlage.  
Größtes Risiko für die EGOH sieht die Geschäftsführung derzeit in den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie.  
Zur Abwendung von Gefahren wird seit Beginn der Pandemie die Gefährdungsbeurtei-
lung regelmäßig evaluiert und ggf. nachgebessert. Die Anforderungen der Corona-
Arbeitsschutzverordnung wurden jederzeit erfüllt. Über die gesetzlichen Anforderungen 
hinaus wurden mobile Luftreiniger angeschafft und ein eigenes „Testzentrum“ aufgebaut. 
Hier zahlen sich die in den vergangenen Jahren vorgenommenen technischen und or-
ganisatorischen Veränderungen aus. Die Erreichbarkeit sowie die Fortführung des Ta-
gesgeschäfts kann ohne Einschränkungen gewährleistet werden.  
Wirtschaftlich sind die Auswirkungen auf die EGOH bisher noch gering. Die Entwicklung 
bei der Nachfrage nach Gewerbeflächen ist weiterhin positiv. Auch gibt es keine ernsten 
Anzeichen für zukünftige Mietausfälle in den beiden Gewerbezentren.  
Es zeigt sich bis auf vereinzelte Fälle, dass das Handwerk sowie das verarbeitende Ge-
werbe in Ostholstein über eine gute Auftragslage verfügen und aktuell von den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie noch weitestgehend verschont sind. Am geplanten      
Jahresergebnis 2021 wird weiter festgehalten.  
Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Flächenverfügbarkeit ein weite-
res großes Risiko für die langfristige Entwicklung der Gesellschaft. Nach wie vor ist die 
Mehrzahl der Grundeigentümer in Ostholstein nicht bereit, geeignete Flächen für eine 
Ausweisung von Gewerbeflächen zu marktfähigen Preisen zu verkaufen.  
Als neues Risiko bei der Entwicklung von Gewerbeflächen hat sich inzwischen die Über-
lastung der überörtlichen Ver- und Entsorgungsinfrastruktur herausgestellt. An diversen 
Potenzialstandorten ist festzustellen, dass die vorhandenen Leitungen für Strom, 
Frischwasser, Abwasser, Oberflächenwasser und Löschwasser überlastet sind und ein 
Anschluss eines Gewerbegebietes ohne umfangreiche Ertüchtigung der Infrastruktur 
nicht realisierbar ist. Akut betroffen von dieser Entwicklung ist zum Beispiel die Erweite-
rung des interkommunalen Gewerbegebietes Eutin-Süsel. Der vorhandene Vorfluter 
kann nicht mehr für die Beseitigung des Oberflächenwassers genutzt werden. Eine Ver-
sickerung des Regenwassers in der Fläche ist auf Grund der Bodenverhältnisse tech-
nisch und wirtschaftlich schwer realisierbar. 



 
 

 
 

Weitere Einschränkungen bei der Realisierung von neuen Gewerbeflächen drohen 
durch die Beschränkungen der neuen Richtlinie A-RW-1 „Wasserrechtliche Anforderun-
gen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein“ sowie das Ziel der Landes-
regierung, die Versieglung von Flächen in Schleswig-Holstein auf maximal 1,3 ha Fläche 
täglich abzusenken. 
Die Einschränkungen des Planungsrechts (zum Beispiel Landschaftsrahmenpläne, Re-
gionalplan, Landesentwicklungsplan) reduziert die potentielle Anzahl von geeigneten 
Standorten weiter und erschwert somit die regionale wirtschaftliche Entwicklung erheb-
lich. 
Die Bundesregierung will/ muss zum Schutz des Klimas bis 2030 den CO2-Ausstoß in 
Deutschland  um 65 % um Vergleich zu 1990 reduzieren und ab 2045 praktisch gänzlich 
auf einen CO2-Ausstoß verzichten. Es ist davon auszugehen, dass diese Ziele nur mit 
harten Einschnitten zu realisieren sind und somit die Wirtschaft in Deutschland vor gro-
ßen Veränderungen steht. 
Die weiterhin gute konjunkturelle Entwicklung der Baubranche in Ostholstein kann zu 
einem Risiko auf dem Beschaffungsmarkt für Bauleistungen führen. Durch die nach wie 
vor vollen Auftragsbücher im Bauhaupt- und -nebengewerbe besteht die Gefahr, dass 
die Erschließung des Gewerbegebietes Oldenburg-Gremersdorf / „Unternehmenspark 
im HanseBelt“ nur zu deutlich höheren Preisen möglich ist. Die Folge wären zeitliche 
Verzögerungen und Kostenerhöhungen. 
Nahezu alle Gewerbegebiete der EGOH sind mit öffentlichen Mitteln gefördert worden. 
Im Gegenzug muss sich der Fördermittelnehmer verpflichten, die Nebenbestimmungen 
des Zuwendungsbescheides über die gesamte Zweckbindungsfrist zu gewährleisten. 
Hierzu zählt zum Beispiel, dass vorrangig nur an Betriebe verkauft werden darf, die den 
sogenannten „Primäreffekt“ erfüllen. Die Zweckbindungsfrist für die alten Gewerbegebie-
te beträgt 25 Jahre. Eine vertragliche Bindung der Käufer ist aber nach aktueller 
Rechtsauffassung bestenfalls über zehn Jahre möglich und nach Weiterverkauf schwer 
zu übertragen. Bei einer nachträglichen Feststellung einer Fehlbelegung kann der För-
dermittelgeber anteilig erhaltene Zuschüsse zurückfordern.  
Im Art. 107 AEUV wird festgelegt, dass aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen für 
Unternehmen, sofern diese den Wettbewerb verzerren, mit dem gemeinsamen Markt 
unvereinbar sind.  
Zwei getrennte rechtliche Einheiten können aus beihilferechtlicher Sicht als eine wirt-
schaftliche Einheit angesehen werden, die dann das Unternehmen im Sinne des Beihil-
fetatbestands sind. Voraussetzung für die Annahme einer solchen wirtschaftlichen Ein-
heit ist nach der Rechtsprechung des EuGHs, dass Kontrollbeteiligungen und funktionel-
le, wirtschaftliche oder institutionelle Verbindungen zwischen den Einheiten bestehen3. 
Die Geschäftsführung vertritt die Auffassung, dass mit dem bestehenden Ergebnisab-
führungs- und Beherrschungsvertrag mit dem BgA des Kreises Ostholstein vom 01. Ja-
nuar 2006 (inkl. Ergänzung vom 09. Juni 2021) die Voraussetzungen erfüllt sind. Die 

                                                
3 aus: Handbuch Europäisches Beihilferecht (09/2015), Hrsg.: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen 



 
 

 
 

EGOH und die BgA des Kreises Ostholstein sind somit im beihilferechtlichen Sinne als 
ein Unternehmen zu betrachten. Die Finanzierung dieses „beihilferechtlichen Unterneh-
men“ erfolgt ausschließlich aus Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit. Sollte sich die 
Rechtsprechung hierzu ändern, könnte dieses erhebliche Auswirkungen auf die Gesell-
schaft haben.  
 
b) Risiken aus Finanzanlagen:  
Risiken aus Finanzanlagen bestehen nicht.  
Außer auf dem bestehenden Geschäftskonto (Girokonto) wurden Geldanlagen (Liquidi-
tätsüberschüsse) ausschließlich auf Tages- und/oder Festgeldkonten bei den Gesell-
schafterbanken getätigt.  
Gegenüber den Vorjahren sind keine neuen wesentlichen Risiken aufgetreten.  
Im Rahmen des Risikomanagements wird insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung 
der Erschließungsgebiete zeitnah verfolgt.  
 
c) Neuere Entwicklungen und Chancen  
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wird auch in den nächsten Monaten und Jah-
ren die Entwicklung der EGOH stark beeinflussen.  
Gleichzeitig birgt jede Krise große Chancen – Chancen, das Geschäftsmodell anzupas-
sen, den Einsatz neuer Techniken für sich zu entdecken oder manch eine skeptische 
Mitarbeiterin/ einen skeptischen Mitarbeiter für die digitale Transformation zu begeistern. 
Viele haben in den letzten Wochen zielorientiertes digitales Arbeiten verinnerlicht, die 
Vorzüge papierloser Prozesse kennengelernt und sogar über das Potenzial KI-basierter 
Anwendungen nachgedacht. Dies ist sowohl eine Chance für die Gesellschaft nach in-
nen, aber gleichzeitig auch eine Aufgabe nach außen hin zu den Unternehmen in Ost-
holstein.  
Bereits in der Vor-Corona-Zeit gab es einen deutlichen Trend zum Deutschlandurlaub. 
Durch die zahlreichen internationalen Reisebeschränkungen sowie die diffusen Ängste 
vor Corona-Erkrankungen wird der Deutschlandurlaub weiter an Bedeutung gewinnen. 
Hier besteht eine Chance, dass der Urlaub an der Ostsee in Ostholstein seine Position 
als sicheres und nachhaltiges Urlaubsziel sichern und ausbauen kann.  
Das Übereinkommen von Paris vom Dezember 2015 hat einen neuen Rahmen zur Be-
kämpfung des Klimawandels gesetzt. Bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts soll die globale 
Erderwärmung auf deutlich unter 2° Celsius, möglichst sogar auf 1,5° Celsius über dem 
vorindustriellen Niveau begrenzt werden. Deutschland will bis 2030 seinen CO2-
Ausstoß um 65 % reduzieren. 
Die notwendigen internationalen Anstrengungen zur Reduktion von Treibhausgasen füh-
ren zu neuen Märkten für klimafreundliche Güter und Dienstleistungen im In- und Aus-



 
 

 
 

land. Der Klimaschutz eröffnet damit erhebliche Möglichkeiten für die deutsche Wirt-
schaft.4 
Für Schleswig-Holstein und auch Ostholstein ergeben sich hieraus in der Produktion von 
Erneuerbaren Energien und in der Veredelung zu Wasserstoff erhebliche wirtschaftliche 
Potenziale. Gerade beim Thema Wasserstoff sieht die Geschäftsführung Potenziale für 
zukünftige Ansiedlungen von produzierenden und forschenden Betrieben und Einrich-
tungen.  
Gewerbeflächen werden auch zukünftig – sicherlich in verändertem Umfang und Aus-
stattung – weiter benötigt werden. Hier sind in den letzten Jahren große Fortschritte in 
der Entwicklung und Bereitstellung neuer Gewerbeflächen erzielt worden. Aktuell haben 
15 Städte und Gemeinden des Kreises Ostholstein die EGOH mit der Prüfung der Reali-
sierbarkeit von neuen Standorten beauftragt. In der Gemeinde Gremersdorf entsteht 
aktuell das neue interkommunale Gewerbegebiet „Unternehmenspark im HanseBelt“.   
Die Digitalisierung wird durch die Corona-Pandemie eine deutlich positive Entwicklung 
nehmen. Homeoffice und Videokonferenzen werden zukünftig eine größere Rolle im 
Arbeitsalltag einnehmen. Damit weicht die bereits eingetretene Standortbindung für Ar-
beitnehmer und Freiberufler weiter auf.  
Zudem sind Unternehmen weniger an ihr regionales Marktumfeld gebunden (verbesser-
te Logistik, zunehmender Onlinevertrieb). Weiche Standortfaktoren (hoher Freizeitwert 
in Ostholstein, kulturelles Angebot etc.) bestimmen zunehmend die Standortqualität und 
motivieren zunehmend Betriebsumsiedlungen bzw. Zuzüge von Arbeitnehmer und Frei-
berufler nach Ostholstein.  
Mittelfristig wird der regionale Wirtschaftsraum durch die positiven Effekte ausgelöst 
durch den Bau der Festen Fehmarnbeltquerung (FFBQ) und der Schienenhinterlandan-
bindung profitieren. Weitere positive Effekte werden langfristig durch die Verbesserung 
der Verkehrsinfrastruktur in Folge des Baus der FFBQ erwartet.  
Die Gesellschaft ist finanziell und personell so ausgestattet, dass sie auch in den nächs-
ten Jahren die an sie gestellten Anforderungen erfüllen kann.  
 
Wirtschaftsplan  
Gem. § 6 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung so rechtzeitig 
einen Wirtschaftsplan aufzustellen, dass der Aufsichtsrat ihn vor Beginn des Geschäfts-
jahres beschließen und der Kreis Ostholstein ihn billigen kann. Der Wirtschaftsplan ist in 
sinngemäßer Anwendung der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufzustellen.  
Zu erwartendes Jahresergebnis und Kreditbedarf 2022  
Aufgrund der Verlustübernahme durch den BgA des Kreises Ostholstein ist das für 2022 
zu erwartende Jahresergebnis mit 0,- € auszuweisen. Vor der Verlustübernahme durch 
den BgA beträgt der nach diesem Plan für 2022 zu erwartende Jahresverlust 
1.392.830,05 € (Ist 2020: 1.083.167,85 €, Plan 2021: 1.499.359,58 €).  

                                                
4 aus: www.umweltbundesamt.de (05.05.21): „Wirtschaftliche Chancen durch Klimaschutz“ 



 
 

 
 

Zur Überbrückung etwaiger kurzfristiger Liquiditätsengpässe wurde vorsorglich ein Kas-
senkreditrahmen von 500.000,- € veranschlagt.  
Eine Übersicht über die geprüften Jahresergebnisse der EGOH seit 2006 ist diesem 
Vorbericht als Teil C beigefügt.  



 
 

 
 

Teil B – Aufgaben 

Die EGOH nimmt 2022 folgende und in diesem Wirtschaftsplan dargestellte Aufgaben 
wahr:  

Geschäftsführung/ Innere Verwaltung  

Geschäftsbereiche:  

Tourismus / Unternehmenskommunikation 

Gewerbegebiete / Gewerbezentren 

Unternehmensservice 
 
 
 
Geschäftsführung / Innere Verwaltung 
 
Für diesen Geschäftsbereich sind im Erfolgsplan zunächst die Aufwendungen für die 
Personalabteilung, die Geschäftsführung, das Sekretariat, den Fuhrpark, die Buchhal-
tung, die EDV sowie die Hausmeister und Reinigungskräfte erfasst. Ein großer Teil der 
Aufwendungen wird über interne Verrechnungen den jeweiligen Geschäftsbereichen 
anteilig zugeordnet.  
Nachdem im Jahr 2021 die EDV von Mac auf Windows umgestellt wurde, erfolgt zum 
01. Januar 2022 die Umstellung der Buchhaltungssoftware auf DATEV. Zur externen 
Begleitung der Umstellung und zur Unterstützung bei der Einarbeitung der neuen Buch-
haltungskraft werden im Wirtschaftsplan 25.000,- € eingestellt. 
Die Stellenanteile für Hausmeister, Reinigungskräfte und Sekretariat werden im „Ge-
schäftsbereich Gewerbegebiete / Gewerbezentren“ berücksichtigt.  
Für diese Aktivitäten werden bei der EGOH 4,69 Stellenanteile (inkl. 2 Ausbildungsplät-
zen und eine 1,0 Trainee-Stelle) vorgehalten. Anteile für den Geschäftsführer und für die 
Buchhaltung (bis August 2022) bleiben im Stellenplan unberücksichtigt, da hier die Ge-
stellung durch den Kreis Ostholstein erfolgt. Nach Rentenantritt des aktuellen Buchhal-
ters wird die Stelle von der EGOH mit eigenem Personal besetzt. Hierfür ist im Stellen-
plan ab Juni 2022 eine neue 0,5 Stelle für die Buchhaltung eingeführt worden. 
Im Wirtschaftsplan werden im notwendigen Umfang Ersatz- und Ergänzungs-
beschaffungen für die EDV- und Büroausstattung vorgesehen (Ansatz 2022: 20.000,- €). 
  



 
 

 
 

Plan Erträge / 
Einnahmen

Aufwendungen / 
Ausgaben

Differenz

Erfolgsplan 63.024,26 € 126.725,25 € -63.700,99 €

Vermögensplan 39.774,52 € 39.774,52 € 0,00 €

Ergebnis des Geschäftsbereiches 2022

 
 

Geschäftsbereich Tourismus/ Unternehmenskommunikation 
 
Angesichts der hohen Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus für den Kreis Ost-
holstein gehört dieser Geschäftsbereich mit dem Fokus auf Rad- und Wassertourismus 
zu einem der Aufgabenschwerpunkte in der Wirtschaftsförderung. Der Wettbewerb im 
Tourismus in Ostholstein wird zunehmend härter. Eine Wachstumsstrategie, wie auch in 
der Tourismusstrategie des Landes Schleswig-Holstein verankert, erfordert eine starke 
Fokussierung auf die Bedürfnisse des Marktes. Die Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit touristischer Unternehmen ist eine Kernaufgabe der EGOH. 
Zur Werterhaltung der kreisweiten touristischen Radwegweisung hat sich das im Jahr 
2016 von der EGOH installierte Qualitätssicherungssystem etabliert. Hierzu gehört eine 
jährliche Befahrung des Kreisgebietes (Nord- und Südkreis jeweils im Wechsel) zur Do-
kumentation der Beschaffenheit der touristischen Radwegweisung. Mit dem 31. Dezem-
ber 2021 läuft die 5-jährige Vertragsbindung an das beauftragte Planungsbüro aus Kiel 
aus. Resultierend aus der im Sommer 2021 durchgeführten Angebotsabfrage wird der 
Wartungs- und Pflegeauftrag, beginnend mit dem 01. Januar 2022, für weitere fünf Jah-
re an das Kieler Planungsbüro „Lebensraum Zukunft“ vergeben. Hierfür sind im Wirt-
schaftsplan 2022 16.000,- € berücksichtigt, die durch eine anteilige Beteiligung der 
Kommunen vollständig refinanziert werden. Nach Abschluss der Befahrung 2022 wird 
die EGOH den radtouristischen Akteuren im Kreis Ostholstein die Ergebnisse der Befah-
rung im Rahmen eines Workshops präsentieren. 
Perspektivisch zeichnen sich durch die Entwicklung auf Landesebene mit einer deutli-
chen Priorisierung des Radtourismus konkrete Fördermöglichkeiten im Bezug auf die 
Qualität in Infrastruktur, Wege und Service ab. Um zu gegebener Zeit handlungsfähig zu 
sein, strebt die EGOH im Jahr 2022 eine Bestandsaufnahme der Eigentumsverhältnisse 
der auf dem Radwegenetz des Kreises Ostholstein befindlichen Wegstrecken an. In 
2021 sind hierfür erste Vorarbeiten geleistet worden. Für die Einbrin-
gung/Zusammenführung der hierfür notwendigen Daten z.B. im GIS des Kreises Osthol-
stein sind im Jahr 2022 vorrangig personelle Ressourcen notwendig.  

Nachdem bereits 2004 unter Federführung der EGOH eine Konzeptstudie „Wasserwan-
derweg Schwentine und Großer Plöner See“ in Projektträgerschaft des Naturpark Hol-



 
 

 
 

steinische Schweiz e.V. entwickelt und diverse Maßnahmen realisiert wurden, ist im 
Jahr 2019 projektbasiert die Inwertsetzung der wassertouristischen Infrastruktur entlang 
der gesamten Schwentine wiederaufgenommen worden. Unter der Trägerschaft des 
Kreises Plön ist im April 2020 nach über einjähriger Projektlaufzeit und unter aktiver Mit-
arbeit der EGOH im Lenkungskreis des Projektes das „Entwicklungskonzept für eine 
umweltverträgliche Attraktivierung und nachhaltige Qualitätssicherung des Wasserwan-
derweges Schwentine“ abgeschlossen worden. Das Konzept hat die derzeitige Infra-
struktur der Schwentine analysiert und hält entsprechende Maßnahmenvorschläge so-
wie Handlungsempfehlungen für eine Attraktivierung auf Ortsebene bereit.  
Seit dem Jahr 2017 bildet der Wassertourismus in Schleswig-Holstein e.V. (WiSH) die 
landesweite Dachorganisation für wassertouristische Unternehmen, Dienstleister und 
Akteure und unterstützt diese in Lobbyarbeit und Marketing (www.wassertourismus-
sh.de). Analog zu der als bereits etablierte Sparte „Segeln“ (Hafenkooperation BalticSai-
ling) der WiSH unterstützt die EGOH die Weiterentwicklung der Sparten „Surfen“ sowie 
„Angeln“ in Form von unternehmensorientierten Maßnahmen und Aktivitäten. Nach der 
offiziellen Gründung der Sparte „Angeln“ im Jahr 2019 sowie der Sparte „Surfen“ im Jahr 
2020 agiert die WiSH aktuell mit rund 60 Mitgliedern und stärkt damit kontinuierlich sei-
ne Position im Zusammenspiel der Interessen auf Landes- sowie Bundesebene.  
Das Magazin RIDE mit der Darstellung der wichtigsten Surf-, Kite- und SUP-Spots und 
deren Infrastruktur entlang der schleswig-holsteinischen Ostsee- und Nordseeküste er-
scheint in Zusammenarbeit mit der EGOH im Jahr 2022 bereits in der 8. Auflage und 
finanziert sich ausschließlich aus Anzeigeneinnahmen. Darüber hinaus wird das im Jahr 
2019 mit Landesmitteln entwickelte Webportal www.surfen-sh.de weiter betreut und die 
in 2021 begonnene Verknüpfung mit den Sozialen Medien erweitert. Die im Rahmen 
des im Jahr 2020 gestarteten und ebenfalls mit Landesmitteln finanzierten Projektes zu 
erarbeitende Machbarkeitsstudie zum Thema „Datenbasiertes Informations- und Kom-
munikationssystem im Wassertourismus“ ist Ende 2020 vorgelegt worden. Resultierend 
aus den Ergebnissen sind im Jahr 2021 Kooperationen evaluiert und angebahnt worden, 
mit denen ein an praktischen Beispielen entwickelter Prototyp zur Bewältigung der Her-
ausforderungen im wassertouristischen Geflecht (Mensch / Unternehmen / Natur) in der 
Modellregion Fehmarn zur Anwendung gebracht werden soll. Dies wird möglichweise 
weitere Aktivitäten auch im Jahr 2022 nach sich ziehen.     
Die Kampagnenarbeit zur Stabilisierung des Angeltourismus wird im Jahr 2022 ebenfalls 
weiter fortgeführt und durch die 3. Auflage des Anglerguides und den Ausbau des 
Webportals www.meeresangeln-sh.de ergänzt. Außerdem wurde in 2021 ein von der 
WiSH in Kooperation mit der EGOH eingereichter Projektantrag „Öffentlichkeitswirksa-
me Kampagne zur Förderung des Angeltourismus an der Ostsee Schleswig-
Holstein“ beim Ministerium für Energiewende, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
(MELUND) bewilligt. Die Umsetzung der vielfältigen Maßnahmen erfolgt sowohl im Jahr 
2021 als auch im ersten Halbjahr des Jahres 2022 und wird von der EGOH personell 
unterstützt.  
Unabhängig der vorab beschriebenen Themenschwerpunkte informiert die EGOH in 
Form der auf den Rastplätzen entlang der A1 befindlichen Schaukästen über die zentra-
len touristischen Informationsstellen sowie die Camping- und Reisemobilmöglichkeiten 



 
 

 
 

im Kreis Ostholstein. Die Wartung der Schaukästen stellt die EGOH auch im Jahr 2022 
mit einer zweimaligen Befahrung und ggf. Mängelbeseitigung sicher.  
Für kleinere Veranstaltungen rund um die Themen Rad und Wassertourismus werden 
1.000,- € eingestellt. 
Im Rahmen der Pflichtaufgaben wird durch die EGOH die tourismusrelevante Interes-
sensvertretung des Kreises in den überregionalen Tourismus-Marketing-Organisationen 
sowie die Koordinations-, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit und der Mitarbeit in touris-
tischen Arbeitsgruppen und Gremien wahrgenommen. 
Im Bereich der Unternehmenskommunikation wird die EGOH ihre eigenen Aktivitäten im 
Jahr 2021 weiter intensivieren. Die neue Gewichtung der Unternehmenskommunikation 
wurde im Jahr 2019 zum Anlass genommen, die im Jahr 2012 entwickelte Corporate 
Identity der EGOH zu modifizieren und Gestaltungsrichtlinien sowie -elemente anzupas-
sen. Dies ist zukünftig die Grundlage für das gestalterisch einheitliche Erscheinungsbild 
der EGOH in der Außenkommunikation und damit die Grundlage für eine professionelle 
Unternehmenskommunikation.  
Die Modifizierung des Webauftrittes der EGOH mit einer Umstellung der Administrati-
on/CMS-Systems ist Ende 2020 abgeschlossen worden. Im 1. Quartal Februar 2021 ist 
folgerichtig ein regelmäßiger Online-Newsletter entwickelt worden, der vierteljährlich an 
den Newsletter-Verteiler bestehend aus Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwal-
tung verschickt wird. Außerdem ist die Webseite www.egoh.de in Bezug auf Mehrspra-
chigkeit und Bedienerfreundlichkeit weiterentwickelt worden. Im Jahr 2022 wird neben 
der laufenden Pflege ein Schwerpunkt auf die Erweiterung der Webpräsenz (3.000,- €) 
beispielsweise zum Thema Wasserstoffinitiative Ostholstein sowie auf das Online-
Marketing (3.000,- €) und hier insbesondere auf die Sozialen Medien wie beispielsweise 
Facebook und Google Adwords gelegt.  
Nach erstmaliger Auflage im Jahr 2020 soll auch Anfang 2022 wieder ein „öffentlich-
keitswirksamer Jahresbericht“ der EGOH erstellt und darin mit entsprechenden Zahlen, 
Daten und Fakten sowie Informationen aus den Geschäftsbereichen über das vergan-
gene Geschäftsjahr (hier: 2021) berichtet werden. Der Jahresbericht, für den im Wirt-
schaftsplan 5.000,- € vorgesehen sind, dient zur Information von Vertretern aus Politik, 
Verwaltung und Unternehmen und soll einen Überblick über die Aufgaben und Ergeb-
nisse der EGOH liefern. 
Zu den klassischen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zählen darüber hinaus weiter-
hin die Erstellung und der Versand von regelmäßigen Pressemitteilungen, Erstellung 
und Vertrieb von Flyern und Broschüren zur Information über Leistungen der EGOH so-
wie Anzeigen zur zielgruppengerechten Ansprache von potenziellen Interessenten und 
Kunden.  
Nach den ersten Erfahrungen der EGOH auf der Expo Real 2019 ist – nach dem 
Corona-bedingten Ausfall der Messe 2020 und einer eingeschränkten Präsenzteilnahme 
in 2021 – für das Jahr 2022 erneut der Besuch der Messe in der bayrischen Landes-
hauptstadt auf dem Schleswig-Holstein-Stand (und unter dem Dach des HanseBelt) ge-
plant. Ziel ist es, das fachkundige Messepublikum auf der internationalen Fachmesse für 
Immobilien und Investitionen über den Wirtschaftsstandort Ostholstein und die Ansied-



 
 

 
 

lung und Investition zwischen Ostsee und Holsteinischer Schweiz zu informieren. Die 
Finanzierung des Messeauftritts auf der Expo Real erfolgt zum Großteil über das Regio-
nalmanagement im HanseBelt. Für weitere, messebegleitende Maßnahmen hat die 
EGOH einen Haushaltsansatz von 5.000,- € vorgesehen. 
Für die Schnittstelle EDITH zum Terminkalender und Werbeartikel sind im Wirtschafts-
plan 2.000,- € eingestellt. 
Auf Wunsch des Aufsichtsrates wurde 2020 das kommunale Ratsinformationssystem 
Allris – in Anknüpfung an das bereits bestehende System des Kreises Ostholstein – für 
die digitale Erstellung und Verwaltung von Sitzungsunterlagen des Aufsichtsrates und 
der Gesellschafterversammlung bei der EGOH eingeführt. Dadurch soll der Verwal-
tungsaufwand reduziert und die Nutzung sowie Bereitstellung von Unterlagen umwelt-
schonend vereinfacht werden. Zukünftig sollen auch die kommunalen Ansiedlungsräte 
das Allris-System nutzen können. Für die Nutzung und spezifischen Anpassungen in 
Bezug auf die Bedürfnisse der EGOH sind für das Jahr 2022 1.000,- € vorgesehen. 
Für den Geschäftsbereich Tourismus / Unternehmenskommunikation werden bei der 
EGOH 3,0 Stellenanteile vorgehalten. 
 

 
 
 
Geschäftsbereich Gewerbegebiete / Gewerbezentren  

 
Vermarktung und Erschließung von Gewerbegebieten 
Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen in 
Ostholstein weiterhin gut. Verkäufe von Gewerbeflächen, die bereits vor der Corona-
Pandemie angebahnt wurden, wurden in der Regel realisiert. Vorhandene Restflächen 
und mittelfristig realisierbare Flächen sind bereits heute mehrfach überzeichnet. Den 
Ansiedlungsräten für die jeweiligen Gewerbegebiete obliegt es immer häufiger, eine 
Entscheidung zu fällen, welcher Interessent die Fläche erwerben darf. Der Nachfrage 
stehen nur wenige verfügbare Gewerbeflächen gegenüber.  
Nachdem bereits im gesamten Südkreis keine freien Gewerbeflächen zur Verfügung 
stehen, wird damit gerechnet, dass sämtliche verfügbaren Flächen im mittleren Kreisge-
biet (GE Eutin-Süsel, GE Ahrensbök) bis Ende 2021 verkauft sind. Die Stadt Bad 
Schwartau kann voraussichtlich ab 2021/22 hochpreisige, ungeförderte eigene Flächen 
anbieten. 

Plan Erträge / 
Einnahmen

Aufwendungen / 
Ausgaben

Differenz

Erfolgsplan 16.000,00 € 337.587,35 € -321.587,35 €

Vermögensplan 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ergebnis des Geschäftsbereiches 2022



 
 

 
 

Im Nordkreis ist die Nachfrage nach Gewerbeflächen für das Gewerbegebiet „Unter-
nehmenspark im HanseBelt“ gleichbleibend gut. Aktuell mehren sich die Anfragen von 
Unternehmen, die Skandinavien als Markt bedienen wollen. Mit Beschluss des Ansied-
lungsrates der beteiligten Kommunen vom 15. Juni 2021 wurden rund 80 % der poten-
ziellen Gewerbefläche bereits für drei Unternehmen reserviert. Rund 60 % der Fläche 
werden im 2. Halbjahr 2021 unerschlossen an einen Investor veräußert. 
Auf Grund der Flächenknappheit wird für 2022 kein Verkauf von Gewerbeflächen ange-
nommen. Im „Unternehmenspark im HanseBelt“ wird der größte Teil der beschlossenen 
Verkäufe in 2021 unerschlossen erfolgen. Der Verkauf der restlichen erschlossenen 
Flächen wird voraussichtlich in 2023 realisiert werden können. 
Dass Unternehmen das Kreisgebiet verlassen, wurde bereits in der Vergangenheit auf 
Grund der allgemeinen Flächenknappheit als nicht zu erwartend dargestellt. Diese Er-
wartung bestätigt sich weiterhin. Zwar sorgt die Flächenknappheit und der damit einher-
gehende höhere Qualitätswettbewerb bei der Flächenvergabe für niederschwelligen 
Unmut der Unternehmer, ein darin begründeter Abwanderungsfall jedoch konnte nicht 
festgestellt werden. Dies kann sich aber ändern, wenn in den Nachbarregionen neue 
Gewerbeflächen entstehen sollten. Gemäß den vorliegenden Gewerbeflächenentwick-
lungskonzepten ist auch dies jedoch kaum zu erwarten. 
 
Personelle Veränderung 
Die enorme dynamische Entwicklung im Geschäftsbereich Gewerbegebiete, erhöhte 
Nachfrage nach Gewerbegrundstücken, Abrechnung und Übertragung der alten Gewer-
begebiete, Flächenmangel, Erschließung neuer Gewerbegebiete, erhöhte planungs- 
und verwaltungsrechtliche Anforderungen und der erhöhte Betreuungsaufwand für die 
Ansiedlungsräte sind mit den vorhandenen personellen Ressourcen in der gebotenen 
bisherigen Qualität nicht zu gewährleisten. Daher ist im Wirtschaftsplan eine zusätzliche 
0,5 Stelle vorgesehen. 
 
Allgemeine Kosten  
10.000,- € sind im Wirtschaftsplan für unvorhergesehenen, allgemeinen Aufwand in den 
Gewerbegebieten (zum Beispiel Planungs- und Rechtsberatungskosten) eingestellt.  
 
Gewerbeflächen – Potenzialflächen  
In Folge des „Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes Kreis Ostholstein 2035“ konnten 
zahlreiche Potenzialstandorte für die Gewerbeflächenentwicklung identifiziert werden. 
Durch den theoretischen Unterbau der Entwicklungsprognosen der Wirtschaft des Krei-
ses konnte ebenfalls frühzeitig ein Abgleich zwischen dem potenziellen Angebot und der 
wahrscheinlich nachgefragten Fläche erfolgen. Diese Grundlagenarbeit ermöglicht 
überdies die Verflechtung der Gewerbeflächenentwicklung Ostholsteins mit den Vorga-
ben der Landesplanung.  
Der limitierende Faktor Flächenverfügbarkeit verschärft sich immer weiter. Neben den 



 
 

 
 

bereits bekannten Problemen mangelnder Verkaufsbereitschaft der Landeigentümer, 
anhaltender Flächenbevorratung des Landes Schleswig-Holstein und regionalplaneri-
scher/ landesplanerischer Beschränkungen tauchen mit überzogenen Kaufpreisforde-
rungen der Landeigentümer und der Problematik der Oberflächenentwässerung neue – 
zum Teil unlösbare – Herausforderungen auf. Diese Probleme verschärfen sich an vie-
len Standorten um die Problematik „überlastete Infrastruktur“ der Ver- und Entsorgungs-
systeme. 
Die EGOH ist flächendeckend dazu übergegangen, die Vorplanung von Gewerbeflä-
chenstandorten mit „Vorverträgen“ zu untermauern. Diese dienen vorrangig der finanzi-
ellen Absicherung der Gesellschaft, sollte die Planung eines Standortes eingestellt oder 
langfristig verschoben werden. Zum anderen haben sich diese Vereinbarungen als pro-
bates Mittel zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit herausgestellt. Es 
wird eine frühzeitige kommunalpolitische Vereinbarung getroffen, dass zusammengear-
beitet werden soll.  
Sollten Potenzialflächen nicht realisiert werden, trägt die EGOH gemäß Vereinbarung 
mit den Kommunen in der Regel 10 % der angefallenen Kosten. Da erfahrungsgemäß 
nicht alle Potenzialflächen realisiert werden, wird aus kaufmännischer Vorsicht ein Ei-
genanteil der EGOH in Höhe von 10.000,- € bereitgestellt. 
Auf Grund zu vermutender interner Ablaufprobleme in der Gemeinde Stockelsdorf und 
ihren vermutlich gegenseitigen Unstimmigkeiten mit der Nachbarstadt Bad Schwartau 
konnten die Voruntersuchungen für das interkommunale Gewerbegebiet Bad 
Schwartau-Stockelsdorf in 2021 nicht realisiert werden. Für 2022 wird mit Aufnahme der 
Untersuchungen gerechnet. Alternativstandorte insbesondere in der Gemeinde Sto-
ckelsdorf kommen voraussichtlich ebenfalls zur Diskussion. Hierfür sind 50.000,- € vor-
gesehen. 
Neue Vorplanungen sind für die Gewerbegebiete in Ahrensbök-Barghorst II (50.000,- €), 
Grömitz-Nord (40.000,- €) und Grube 2 Bauabschnitt (40.000,- €) vorgesehen. In diesen 
beiden Kommunen kommt es im Rahmen der Vorprüfung von Potenzialflächen zu einer 
Neuorientierung in der Flächensuche. 
Für den Grunderwerb für die Gewerbegebiete „Neustadt-Sierksdorf 2. Bauabschnitt“ und 
„Schashagen-Beusloe“ werden 4.500.000,- € eingestellt.  
  



 
 

 
 

Gewerbegebiet Oldenburg-Gremersdorf / „Unternehmenspark im HanseBelt“  
Nach aktuellem Planungsstand ist davon auszugehen, dass das Gewerbegebiet „Unter-
nehmenspark im HanseBelt“ nach einigen Verzögerungen 2022 mit ca. 11 ha Verkaufs-
fläche erschlossen wird. Nach naturschutzrechtlicher Verzögerung durch die Umsied-
lungsmaßnahme der Kammmolche in 2020 ist die Realisierung aktuell an die Ansied-
lung der Engler-Gruppe gekoppelt. Hierfür sind eine Anpassung des rechtskräftigen B-
Planes notwendig (Anpassung Gebäudehöhen, Verkleinerung Straßenverlauf, Änderung 
Regenrückhaltung) und eine Aktualisierung der Planungsunterlagen ab Leistungsphase 
III notwendig. Die Anpassung der Planung wird 2021 durchgeführt. Die Anpassung des 
B-Planes soll 2022 vollendet sein. So kann nach Vertragsabschluss mit der Engler-
Gruppe in 2021 mit einem Baubeginn 2022/23 gerechnet werden. 
Die Kaufvertragsentwürfe EGOH/ Engler-Gruppe befinden sich aktuell in der finalen Dis-
kussion und werden voraussichtlich im dritten Quartal 2021 zur Unterzeichnung gelangt 
sein. 
Die Grunderwerbskosten, die Planungskosten und die Kosten für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes sind zur Erreichung des Planungsstandes im Jahr 2021 getätigt wor-
den. 
Änderungen mit Relevanz für das Jahr 2022 ergeben sich aus dem Verkauf an die Eng-
ler-Gruppe. Die Engler-Gruppe wird ca. 62.000 qm der verkaufsfähigen Fläche erwer-
ben. Das entspricht ca. 60 % der verkaufsfähigen Fläche von 106.000 qm.  
Die Beteiligung der Engler-Gruppe sieht vor, dass das Unternehmen einen fixen Grund-
stückskaufpreis für die nicht erschlossene Gewerbefläche zahlt. Darüber hinaus beteiligt 
sich das Unternehmen an den allgemeinen Erschließungskosten. 
Für die weitere gemeinsame Erschließung des Gebietes sind für das Jahr 2022 insge-
samt ca. 5.253.000,- € geplant, davon entfallen auf die EGOH rund 2.775.000,- €. 

Quelle: Engler-Gruppe 2021 

  



 
 

 
 

Gewerbegebiet Eutin-Süsel / „Unternehmenspark Holsteinische Schweiz“ 2. Bau-
abschnitt  
Die Vorplanungen für die Erweiterung des komplett belegten Gewerbegebietes Eutin-
Süsel (Unternehmenspark Holsteinische Schweiz) sind 2021 abgeschlossen.  
Mit Beschluss des Ansiedlungsrates vom 04. August 2021 haben sich die Gemeinde 
Süsel und die Stadt Eutin einstimmig dafür ausgesprochen, die Planung zur Erweiterung 
des Gewerbestandortes weiterzuführen. Die EGOH wird damit beauftragt, in die Detail-
planung des Standortes einzusteigen. Am Standort Eutin-Süsel muss in Folge der Erfah-
rungen des ersten Bauabschnittes insbesondere die Bodenstruktur detailliert geprüft 
werden. Ebenso wird die Planung der Ableitung des Oberflächenwassers einen deutlich 
überdurchschnittlichen Raum einnehmen. Darüber hinaus ist die verkehrliche An-
schlusssituation der gesamten Gewerbeflächen an die Lübecker Landstraße zu planen 
und in ihren Kosten zu schätzen. Für diese Detailplanung werden 2022 150.000,- € ein-
gestellt. Es ist aktuell vorgesehen, dass die EGOH Planung und Realisierung des Ge-
werbegebietes übernimmt. Eine Beteiligung an den Kosten ist nicht vorgesehen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Vermessungsbüro Holst und Helten 2021 

  



 
 

 
 

Gewerbegebiet Eutin-Süsel / „Unternehmenspark Holsteinische Schweiz“  
Es ist nicht zu erwarten, dass in dem interkommunalen Gewerbegebiet Eutin-Süsel 2022 
noch freie, verkäufliche Flächen zur Verfügung stehen. Das Gewerbegebiet Eutin-Süsel 
wird somit voraussichtlich 2022 an die beteiligten Kommunen Eutin und Süsel überge-
ben. Seitens der EGOH zu finanzierende Kosten sind nicht zu erwarten. 
 
Gewerbegebiet Neustadt-Sierksdorf / „Gewerbepark Neustädter Bucht“  
Das Gewerbegebiet Neustadt-Sierksdorf / „Gewerbepark Neustädter Bucht“ wurde bis 
Ende 2020 vollständig verkauft. Investitionen zur Instandhaltung vor Übergabe der öf-
fentlichen Flächen an die Gemeinde Sierksdorf wurden in 2020/21 getätigt.  
2021/22 wird durch den Zweckverband Ostholstein die Breitbandversorgung des Ge-
werbegebietes realisiert. Im Zuge dieser Maßnahme werden die Gehwege saniert. Eine 
Übertragung der Restflächen soll in Absprache mit der Gemeinde Sierksdorf erst nach 
Fertigstellung dieser Maßnahme erfolgen. In Abhängigkeit der Bauphase des ZVO wird 
es voraussichtlich zu einer Übertragung der Restflächen im Jahr 2022 kommen.  
  



 
 

 
 

Gewerbegebiet Neustadt-Sierksdorf / „Gewerbepark Neustädter Bucht“ 2. Bauab-
schnitt  
Nördlich der Straße „An der Bundesstraße/ L309“ stehen potenziell Flächen von ca. 15 
ha für eine Erweiterung des Gewerbegebietes zur Verfügung.  
Der Ansiedlungsrat für das interkommunale Gewerbegebiet „Gewerbepark Neustädter 
Bucht“ hat am 27. April 2021 empfohlen, die EGOH mit der Realisierung des Gewerbe-
gebietes zu beauftragen. Die Verwaltung und die EGOH sind gebeten worden, den be-
stehenden Erschließungsvertrag zu aktualisieren. Die finale Beschlussfassung wird in 
der jeweiligen kommunalen Vertretung im zweiten Halbjahr 2021 erfolgen. Die Realisie-
rung dieser Gewerbefläche ist grundsätzlich positiv einzuschätzen. Die fortgeschrittene 
Vorplanung hat bereits technische Lösungen der Ver- und Entsorgung, hier insbesonde-
re der Oberflächenentwässerung, darstellen können. Ebenso konnte ein sinnvoller Flä-
chenzuschnitt dargestellt werden. Die Nachfrage nach dieser Gewerbefläche ist deutlich 
überdurchschnittlich. Dennoch muss die Realisierung dieser Gewerbefläche in Abhän-
gigkeit zu deutlich überhöhten Preisvorstellungen einzelner Flächeneigentümer gestellt 
werden. Flächenankaufspreise von >15,- Euro sind seitens der EGOH nicht zu vertre-
ten, werden allerdings deutlich gefordert. Sollte es hier in 2021 nicht zu einer Einigung 
kommen, muss diese Maßnahme trotz konkreter Ansiedlungsvorhaben verschoben 
werden. 
Sollte eine Einigung erzielt werden, wird 2022 der Grunderwerb der Flächen geplant. 
Hierfür werden 2.000.000,- € geplant. Entsprechend des vorliegenden Entwurfes des 
Erschließungsvertrages werden diese Kosten durch die beteiligten Kommunen Neustadt 
i.H. und Sierksdorf getragen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Planungsbüro Ostholstein 2021  



 
 

 
 

Gewerbegebiet Schashagen-Beusloe  
Die Gemeinde Schashagen hat die EGOH mit einem Vorvertrag betraut das Gewerbe-
gebiet Schashagen-Beusloe zu erweitern. Bedingt durch den Flächenmangel am Stand-
ort Neustadt-Sierksdorf konnte eine interkommunale Zusammenarbeit mit Neustadt i.H. 
arrangiert werden. Die Grundeigentümer sind verkaufsbereit. Seitens der Landespla-
nung bestehen noch erhebliche Bedenken an diesem Standort, die allerdings laut Pla-
nungsbüro überwindbar sind. Es ist ein Standort von ca. 10 ha Brutto-Fläche möglich, 
der eine gute Anbindung für Unternehmen ermöglicht, die das Stadtgebiet Neustadt i.H. 
bedienen. Eine Entlastung der Verkehrswege von der Neustädter Straße ist sinnvoll.  
Für die Entwicklung des Gewerbegebietes Schashagen-Beusloe wird es 2022 voraus-
sichtlich zum Grunderwerb kommen. Somit sind hierfür 2.500.000,- € geplant. Da sich 
der Erschließungsvertrag der beteiligten Kommunen voraussichtlich an dem Erschlie-
ßungsvertrag für das Gewerbegebiet Neustadt i.H.-Sierksdorf anlehnen wird, ist davon 
auszugehen, dass diese Kosten von den Kommunen getragen werden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle: Planung Kompakt 2020  
 
  




